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Die Schulverwaltung
der Stadt St. Gallen

Auf das Frühjahr 1970 sind folgende Lehrstellen an Kleinklassen zu besetzen:

3 an den neu geschaffenen

Einführungsklassen für schulpflichtige, nur
teilweise schulreife Kinder
Das Programm des 1. Primarschuljahres wird auf 2 Jahre verteilt.

1 an der neugeschaffenen Arbeitsklasse
(Mittelstufe 4—6) für schwer entwickiungsgehemmte Kinder.

Erforderlich sind ein Primarlehrerpatent, mindestens 4 Jahre Praxis an einer
Normalschule und nach Möglichkeit zusätzliche heilpädagogische Ausbildung, für
die Arbeitsklasse ferner Erfahrung im Werkunterricht. Es besteht die Möglichkeit,
vor Amtsantritt ein mehrwöchiges Praktikum an einer entsprechenden Kleinklasse
in einer anderen Schweizer Stadt zu absolvieren.

1 Handarbeitslehrerin für ein 14-Stunden-
Pensum an der Arbeitsklasse
Heilpädagogische Ausbildung ist erwünscht, aber nicht Bedingung.

Wer sich um eine interessante Arbeit an unseren in Reorganisation begriffenen
Sonderschulen, die eng mit dem schulärztlichen und schulpsychologischen Dienst
zusammenarbeiten, bewerben will, wende sich mit Bewerbung, handgeschriebenem

Lebenslauf, Ausweisen und Photo bis zum 15. November 1969 an das Schul-
sekretariat der Stadt St. Gallen, Scheffelstraße 2. (OFA 55.836.516

St. Gallen, den 20. Oktober 1969
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